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Ist Ihr Betrieb an der Beförderung gefährlicher Güter beteiligt?



Nimmt Ihr Betrieb ausschließlich Pflichten als Fahrzeugführer, 
Schiffsführer, Empfänger, Reisender, Hersteller und Rekonditionierer 



von Verpackungen oder als Stelle für Inspektionen und Prüfungen 
von Großpackmitteln (IBC) wahr?



ja



nein



Beschränkt sich Ihre Tätigkeit auf freigestellte Beförderungen 
gemäß Unterabschnitt 1.1.3.1 des ADR (sogenannte 



Handwerkerregelung“)?



ja



Werden ausschließlich in begrenzten oder  
freigestellten Mengen verpackte Güter  



befördert?



ja



Werden nur Mengen je Beförderungseinheit,  
die unterhalb der in Unterabschnitt 1.1.3.6 ADR festgelegten 



Mengen liegen, befördert?



ja



Werden nicht mehr als 50 t netto (Klasse 7 nur UN-Nummern 2908 
bis 2911) gefährlicher Güter im Kalenderjahr für den Eigenbedarf in 



Erfüllung betrieblicher Aufgaben transportiert? 



ja



Sind Sie ausschließlich als Auftraggeber des Absenders an der 
Beförderung von nicht mehr als 50 t netto pro Kalenderjahr 



(ausgenommen radioaktiver Stoffe der Klasse 7 und gefährlicher 
Güter der Beförderungskategorie 0 nach  



Absatz 1.1.3.6.3 ADR) beteiligt?



ja



Sie müssen einen Gefahrgutbeauftragten schriftlich bestellen.  
Der Gefahrgutbeauftragte muss Inhaber des für die betroffenen 



Verkehrsträger erforderlichen Schulungsnachweises sein. 



ja



nein



nein



nein



nein



nein



nein



Kein Gefahrgut- 
beauftragter 
erforderlich



Abbildung 1: Entscheidungsschema zur Bestellpflicht
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